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V O R L A G E  
zur Sitzung des Ausschusses für Tourismus und Kur, Ortsentwicklung 

am 17.04.2019 
 
 
Betr.:  Aufstellung eines Schmuckautomaten – Antrag auf Sondernutzung 
 
A) Sachstandsbericht 
B) Stellungnahme der Verwaltung 
C) Finanzierung und Zuständigkeit 
D) Umweltverträglichkeit 
E) Beschlussvorschlag 
 
Zu A) 
Die Antragstellerin hatte bereits im Juni letzten Jahres einen Antrag zur Nutzung einer 
öffentlichen Fläche (vorzugsweise den Seebrückenvorplatz) für das Aufstellen eines 
Schmuckautomaten beantragt und im Februar erneut nach einer Möglichkeit nachgefragt. 
Der Automat hat eine Größe von 70 x 50 x 17 cm, benötigt keinen Strom und würden von der 
Antragstellerin gepflegt werden. 
Die Schmuckstücke werden aus Ostseefundstücken (wie z.B. Bernstein, Muscheln, Steinchen) 
in kleinen Manufakturen in Handarbeit hergestellt und über die selbst gestalteten 
Schmuckautomaten angeboten/vertrieben. Die Schmuckstücke werden zum Preis von  3-4 
Euro angeboten. Hintergrund der Antragstellerin ist es insbesondere den Gästen und 
Urlaubern unseres Ortes die Möglichkeit des Erwerbs eines kleinen Andenkens anzubieten. 
 
In der Anlage 1 zu dieser Vorlage ist dem Antrag ein Foto des Automaten und Beispiele der 
Schmuckkreationen beigefügt. 
 
Die Erteilung der erforderlichen Genehmigung ist im Sinne der Satzung für Sondernutzungen 
an öffentlichen Wegen und Plätzen in der Gemeinde Graal-Müritz (Sondernutzungssatzung) 
zu bearbeiten.  
 
Zu B) 
Seitens der Verwaltung bestehen grundsätzlich keine Bedenken. Der von der Antragstellerin 
favorisierte Standort (Seebrückenvorplatz) wird aufgrund von Platzmangel in diesem Bereich 
als ungünstig angesehen. 
 
Die Verwaltung hält folgenden Standort für die Aufstellung als geeignet und schlägt vor:  
 

- im Bereich Haus des Gastes 
- im Bereich „Seeblick“ 
- im Bereich Rhododendronpark 
- im Bereich Strandzugang Strandstraße 
- auf öffentlichen Parkplätzen  

 
 
 



Zu C) 
Durch die Erteilung einer Sondernutzungsgenehmigung und der damit verbunden Erhebung 
von Sondernutzungsgebühren kann mit Einnahmen in Höhe von 12,50 €/Monat/Automat 
gerechnet werden.  
 
Die Zuständigkeit obliegt der Gemeinde Graal-Müritz. 
 
 
Zu D) 
entfällt 
 
 
Zu E) 
Beschlussvorschlag 
 
Der Ausschuss für Tourismus und Kur, Ortsentwicklung stimmt dem Antrag zum Aufstellen 
eines Schmuckautomaten (in der genannten Form) zu und empfiehlt der Gemeindevertretung 
zur Beschlussfassung folgende Standorte: 
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
N e u b a u e r 
SG Ordnung/Soziales 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Ausschusses: 7 
 
davon anwesend:    ___ 
Ja-Stimmen:     ___ 
Nein-Stimmen:    ___ 
Stimmenenthaltungen    ___ 
 
 
 
 
_________________________    ______________________  
Gottschalk       Dr. Benita Chelvier 
Vorsitzender       Bürgermeisterin 
 


